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1. (1)Im Konzernanhang sind die Konzernbilanz und die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die darauf

angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden so zu erläutern, daß ein möglichst getreues Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt wird. Insbesondere sind anstelle der Angabe nach

§ 237 Abs. 1 Z 1 anzugeben:

1. 1.die auf die Posten der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung angewandten

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;

2. 2.die Grundlagen für die Umrechnung in Euro, sofern der Konzernabschluß Posten enthält, denen Beträge

zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten;

3. 3.Änderungen der Bilanzierungs-, Bewertungs- und Zusammenfassungs(Konsolidierungs)methoden; diese

sind zu begründen und ihr Einfluß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist gesondert

darzustellen.

2. (2)Im Konzernanhang sind ferner anstelle der Angabe nach § 238 Abs. 1 Z 4 anzugeben:

1. 1.Name und Sitz der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen, der Anteil am Kapital der

Tochterunternehmen, der dem Mutterunternehmen und den in den Konzernabschluß einbezogenen

Tochterunternehmen gehört oder für Rechnung dieser Unternehmen von einer anderen Person gehalten

wird, sowie der zur Einbeziehung in den Konzernabschluß verpflichtende Sachverhalt, sofern die

Einbeziehung nicht auf einer der Kapitalbeteiligung entsprechenden Mehrheit der Stimmrechte beruht.

Diese Angaben sind auch für Tochterunternehmen zu machen, die gemäß § 249 nicht einbezogen worden

sind;

2. 2.Name und Sitz der assoziierten Unternehmen, der Anteil am Kapital der assoziierten Unternehmen, der

dem Mutterunternehmen und den in den Konzernabschluß einbezogenen Tochter unternehmen gehört

oder für Rechnung dieser Unternehmen von einer anderen Person gehalten wird. Die Anwendung des § 263

Abs. 2 ist jeweils anzugeben und zu begründen;

3. 3.Name und Sitz der Unternehmen, die gemäß § 262 nur anteilmäßig in den Konzernabschluß einbezogen

worden sind, der Tatbestand, aus dem sich die Anwendung dieser Vorschrift ergibt, sowie der Anteil am

Kapital dieser Unternehmen, der dem Mutterunternehmen und den in den Konzernabschluß einbezogenen

Tochterunternehmen gehört oder für Rechnung dieser Unternehmen von einer anderen Person gehalten

wird;

4. 4.Name und Sitz anderer als der unter den Z 1 bis 3 bezeichneten Unternehmen, bei denen das

Mutterunternehmen, ein Tochterunternehmen oder für Rechnung eines dieser Unternehmen eine andere

Person eine Beteiligung (§ 189a Z 2) besitzt, unter Angabe des Anteils am Kapital sowie der Höhe des

Eigenkapitals und des Ergebnisses des letzten Geschäftsjahrs, für das ein Abschluß aufgestellt worden ist.

Diese Angaben brauchen nicht gemacht zu werden, wenn sie nicht wesentlich (§ 189a Z 10) sind. Das

Eigenkapital und das Ergebnis brauchen nicht angegeben zu werden, wenn das in Anteilsbesitz stehende

Unternehmen seinen Jahresabschluß nicht offenzulegen hat und das Mutterunternehmen, das

Tochterunternehmen oder die andere Person weniger als die Hälfte der Anteile an diesem Unternehmen

besitzt.

3. (3)Die in Abs. 2 verlangten Angaben können insoweit unterlassen werden, soweit die Angaben nach vernünftiger

unternehmerischer Beurteilung geeignet sind, dem Mutterunternehmen, einem Tochterunternehmen oder einem

anderen in Abs. 2 bezeichneten Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Die Anwendung der

Ausnahmeregelung ist im Konzernanhang anzugeben.

4. (4)Die Angaben gemäß Abs. 2 dürfen statt im Anhang auch in einer Aufstellung des Anteilsbesitzes gesondert

gemacht werden. Die Aufstellung ist Bestandteil des Anhangs. Auf die besondere Aufstellung des Anteilsbesitzes

und den Ort ihrer Hinterlegung ist im Anhang hinzuweisen.
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